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Das Jndemnitåtsgesetz.
Den Wortlaut des Jndemnitätsgesetzeswerdenwir

in unserer Wochenschaumittheilen»Dukchdleses Gesetz
ist den Ministern ein Zugestandnißgemacht worden,
welches sie wahrscheinlichohne die großen,»aberlange
noch nicht sicher gestellten Erfolge ihrer Kriegs-
politik niemals von unsern Abgeordnetenerhalten hätten.
Das Jndemnitätsgesetzstellt es noch einmal feierlichfest,
daß die Minister nach der, auch von ihnen beschwore-
nen, Verfassungden Staatshaushalt nur führendürfen
auf Grund eines von dem Abgeordnetenhause
genehmigten und vor dem Beginn eines jeden
Jahres ordnungsmäßig erlassenen Staatshaus-
haltsgesetzes «

Es stellt ferner fest, daß die Minister seit dem

Beginn des Jahres 1862 den Staatshaushalt nicht auf
die verfassungsmäßigeWeise geführthaben. Aber fes
ertheilt den Ministern-dochdie nachgesuchteJndemnitat,
d . es erläßtihnen jede gerichtlicheVerfolgung fur ihr

bisherigesmit der Verfassung im Widerspruchestehendes
Verhalten. ·

Gegen diese Jndemnität,bei deren Ertheilun man

natürlich die Voraussetzung macht, daß die Ministerin

Zukunft nicht wieder so handeln werden, daß noch ein-.

mal ein so schwerer Konflikt aus«unserem Vaterlande

lasten kann, hat ein Theil der freisinnigenAbgeordneten
die schwerwiegendstenBedenkenerhoben· Andere dagegen
haben sie, wie wir meinen, aus noch gewichtigeren
Gründen den Ministern gewahrt . »

FÜr die Gewährungsprachennicht so sehr die

durchaus «anerkennenswerthenErfolge der auswärtigen
Politik- sondern weit mehr der Umstand, daß diese
Erfolge voll UUseM Feinden und Neidern noch jeden
AugenblickUns streitig gemacht werden können. Die
RUsseUhaben ihr Mißwollen deutlich genug zu erkennen

Segsben,die Franzosenhaben ihre Begierde nach einem
Stuck deutschenLandes nur auf gelegenere Zeit ver-

schoben,und von den deutschenFürsten sind nicht blos
die vertriebenen,sondern gar manche, denen ihre Throne
und Thrönchengelassensind, jeden Augenblickbereit, im

Bunde mit Oesterreich sich den Franzosen in die Arme
zu werfen. Gegen diese Gefahren kann das Vaterland
nur sicher gestellt werden, wenn die Regierungs- und
Volkspartei trotz ihres inneren Zwiespaltes doch gegen
den auswärtigen Feind einig sind und sich einig zei-
gen. Der Streit über die Hauptpunkte der Verfassung
durfte in diesem Auenblick nicht in der Weise fortge-
führtwerden, wie früherihn zu führen uns die Pflicht
gebot. Daß dieser Streit aufhöre,dazu mußtendie

Abgeordnetendas Jhrige thun und sie thaten es durch
ihre Zustimmung zu dem Jndemnitätsgesetz.Es wird
nun an den Ministern liegen, daß auch sie das Jhrige
thun. Sie haben jetzt freie Bahn für die Zukunft.

Es ist nicht wahr, wie Manche behaupten, daß
durch die Jndemnität das Recht des Landes aufgegeben
sei, im Gegentheil, durch das Jndemnitätsgesetzist das
Recht des Landes aufs Neue feierlichbestätigt wor-
den. Wer demnach dasselbe wieder antasten wollte,
würde von nun an eine doppelteund dreifache Schuld
auf sich laden.

Gegen das Jndemnitätsgesetzist aber ferner noch
gesagt worden, daß die Volkspartei mit der Regierung
nicht blos über das Budgetrecht, das heißtüber die erste
Grundlage der Verfassung im Zwiespalt sich befunden,
sondern daß der Streit einen sehr viel größerenUmfang
habe. Auf einer ganzen Reihe von Gebieten und in

unzähligeneinzelnen Fällen wird die Verwaltungdes
Landes so geführt,wie wir es in keiner Weisebilligenkön-
nen. Theils werden Verfassung und Gesetzeganz anders

ausgelegt, als wir sie verstehen,theilswerden Einrich-
tungen beibehalten,die zwar nicht mit dem Buchstaben
der Verfassung im Widerspruchstehen, aber in einem
um so härterenWiderspruch mit dem gegenwärtien

Geiste und den gegenwärtigenBedürfnissendes Vol es.

Die Regierung kann doch unmöglichdarauf rechnen,
daßwir uns wirklichund vollständigmit »:hrversöhnen
sollen, so lange sie nichtHand anlegt »andie Abschaffung
der gutsherrlichenPolizei und der drückenden und völlig
veralteten Kreis- und Gemeinde-Ordnung; so lange
sie Rentmeister, Landrätheund andere Verwaltungs-Be-
amte in jeder Beziehung so fort verwalten laßt, wie



bisher, so lange sie fortfägh
bei der Anstellungund

Beförderung von Lehrern, eamtenund Richtern, und
bei der Bestätigung oder Nichtbestätigunggewählter
Kornmunalbeamten genau nachdenselbenRücksichtenzu

verfahren, wie wir das fett Jahren gewohnt sind, und

so lange sie fortfährt,die Schulen nach denselben Grund-

sätzenzu behandeln,nachdenen sie zum schwerenSchaden
für unsere Jugend- und Volksbildung seit dem Tode

Friedrich "Wilhelm III. mit seltenen Unterbrechungen
behandelt sind.

Solchen nicht unbegründetenAusführungenantwor-
ten wir, daß der Streit über diese Dinge uns doch un-

möglich abhalten darf; in auswärtigenDingen mit den

Ministern Hand in Hand zu ehen. Wir können doch
unmöglichzu ihnen sagen: »Weilihr die Schulen, die

Justiz, die Polizei nicht so verwaltet, wie wir es verlan-

gen müssen, so wollen wir euch auch die Mittel nicht
geben, um die deutscheAufgabePreußens durchzuführen,
und das Vaterland und "unser eigenes Hab und Gut

gegen unsere Feinde zu vertheidigen«.Aber das müssen
wir doch sagen, daß das Jndemnitätsgefetznur den

Schein der Eintracht, nicht aber die wirkliche, dauernde
und jedenFeind überwältigendeEintracht des preußischen
und des deutschenVolkes hervorbringen wird, wenn die

Regierun nicht in allen diesen innern Angelegenheiten
so verfähgrt,wie der Geist der Verfassung und, was

noshGrößeres bedeutet, wie der Geist d·es Volkes es ihr
e ietet.

· « «

.g
Gewiß bedürfen wir der Einheit Deuschlandszur

Erhaltung auch des preußischenStaates; Wir bedürfen
dieser Einheit nicht etwa blos, damit die äußerenGüter
des Lebens, sondern damit die höherengeistigenGüter,
damit Recht und Freiheit, deutscheBildung und deutsche
Sitte sicher gestellt und zu einem schönerenGlanze ent-

wickelt werden. Dabei müssenwir überzeugtsein,«daß
für Deutschland keine Einheit geschaffenwerden kann,
die stark genug wäre, auch nur jene äußeren Güter,
auch nur die Unabhängigkeitvon fremden Nationen uns

zu gewährleisten,wenn unser Vaterland nicht zugleich
zu einem freien Rechtsstaate entwickelt wird, wie er

eines gesittetenund gebildeten Volkes würdigist.
gäbe es auch eine Einheit, die stark und mächtigwäre,
ohne daßRecht und Freiheit eine Stätte in ihr gefun-
den haben, nun so müßten wir sagen: »Wenn ein durch
Preußen vereinigtesDeutschland dahin führensollte, die

deutsche Freiheit zu unterdrücken,und uns als Knechte
der Willkühr einer bevorzugten Kaste zu unterwerfen,
dann wäre sie nicht werth, daß auch nur ein Tropfen
Blutes für sie vergossen würde. Jm Gegentheil, es

wäre dann unsere Pflicht, mit allen Kräften einer solchen
Einheit entgegenzutreten«

Wir hoffenaber, daß wir jetzt auf dem Wege sind,
eine bessereEinheit uns zu erkämpfen.

Pålitische Woscheufcham
tPteuszctn Das Abgeordnetenhaus hat in feinen

beiden Sttzungenam 1. und 3. d. Mis. sich mit dem Jn-
dernnitatsgesetz beschäftigt.Jm Namen der·Kommission,
welche die Regierungsvorlage berathen hatte, empfahl der

Aber
«

Referent Abg. Twesteu folgendenGesetzentwnrf dem Hause
zur Annahme:

Art. 1. Die dem gegenwärtigenGesetz als Anlagen bei-

gefügtenUebersichten der Staatseinnahmen und Ausgaben
sollen für die Jahre 1862, 1863, 1864 und 1865 statt des
verfassungsmäßigenund alljährlich vor Beginn des Etatss
jahres zu vereinbarenden StaatshaushaltssGesetzesals Grund-
lagen für die Rechnungslegung und die Entlastung der
Staatsregierung dienen.

.

Art. 2—. Der Staatsregierung wird in Bezug auf die
seit dem Beginn des Jahres 1862 ohne gesetzlichfestgestellten
Staatshaushaltsetat geführteVerwaltung, vorbehaltlich der

Beschlußfassungdes Landtages über die Entlastung der

Staatsregierung nach Vorlegung der Jahresrechnungen,Jn.
demnität ertheilt. dergestalt, daß es rücksichtlichder Verant-
wortlichkeit der Staatsregierung so gehalten werden soll, wie
wenn die Verwaltung in der erwähntenZeit auf Grund ge-
setzlichfestgestellterund rechtzeitigpublizirter Staatshaushalts-
Etats geführt worden wäre.

Art. 3. Die Staatsregierung wird für das Jahr 1866

zu den Ausgaben der laufenden Verwaltung bis zur Höhe
von 154 Millionen Thalern ermächtigt.

"Art. 4. Die Staatsregierung ist verpflichtet, eine Nach-
weisung über die Staatseinnahmen und Ausgaben des

Jahres 1866 im Laufe des Tahres 1867 dem Landtage
vorzulegen.

Die Debatten waren sehr lebhaft; es sprachen unter
andern die Abgg. Virchow, Gneist, Schulze-Delitzsch
und v.» Hoverbeck gegen die Annahme, LörvesCalbe,
Twesterh Lasker und Winke-Hagen für die Annahme.
Von den Ministetn sprachen v. dyHeydh Graf Bismakck
und Graf Eulenburg. Gegenüberden Ausführungen,daß
zur Ertheilung einer Judemnität kein Grund vorhanden sei,
so lange sich auf keinem andern Gebiete des Staatslebens
eine Aenderung des seit einer Reihe von Jahren befolgten
Systems zeige, führteGraf Eulenburg an, daß die Regierung
durch die Bewilligung der Jndemnität moralisch gezwungen
werden würde, mit den Kammern zusammenzüaehenGraf
Bismarck machte auf die von Außen drohende Gefahren auf-
merksam, welche ein Zusammengehenim Innern forderten.
Das Resultat der Debatte war die Annahme des Gesetzes.
Ueber den Art. 2. desselben wurde namentlich abgestimrnt,
und wurde derselbemit 230 gegen 75 Stimmen angenommen
Es haben dagegen gestimmt: die Abgg. Dr. Alscher, Dr.

Becken Dr. Beitzke,Dr. Bender, Berger (Solingen), Bresgen,
Caspers, Classen-Kappelmann,Cornely, Coupienne, Deutz,
Dr. Eberty, Ellering, Elven, Fischbach,Frentzel, Frommer,
Dki FÜhliUg,Dr. Gneist, Gockel, Groote, Häbler,Hagen,
Hark.ort,Herrmann, Frhr. v. Hilgers, Hobbelmg, Frhr. v.

Hoverbeck,Dr. Jacoby, John-Marienwerder, Kenffhell,Klein-

schmidt, v. Kleinsorgem Dr. Krebs, Keus- Kktleger-Goldap,
Laßwitz,Lesse,Lucas, Marquardt, Meulmbekqh-MeUfek, Dr.

Michelis, Nitschke, Nücker, leertz, Pauli, Pelzst- Plehm
v. Proff-Jrnich, Rasfauf, Retnhardt, Römer, v. Rönne,

Roggen, Rohden, Ronde, NUUge,v. SauckensTarputschen,
Schulte-Westhoff, Sch»ulze-Berlin,Schwarz, Seuff, von der

Straeten, Taddel, Trracca, Virchow, Waldeck, Dr. Weber,
Wendisch,Werner, Wehgold, Winkelmann, Zie ler, Zurmüh-
len. —- Von denen, welche mit ja gestimmt )aben, nennen

«wir hier die Abgg. Präsident v. Forckenbeck,die Abgg.
v. Bocknm-Dolffs,Duncker,Grabow, Dr. Hammacher,v. Heunig,
Hoppe, Dr. Johu-Labiau, v. Kirchmann, Dr. Kvsch-Krieger-
Berlin, Lasker, Leut, Dr. LöweI Dr. Lüning, Dr. Pauk,
Reichenheim,Röpell, Dr. Siemens, Stavenhagen, v. Unruh,
v..Paerst.



Es i·t ni t u leu neii, daß es ewichtigeGründewaren,

welchedieMckinozritätBestimmthabegn,gegen dlefen Gefes-
entwurf,·welcher dem budgetlosenZustandein·Eridemacht,zu
stimmen. Sie verlangten von der Regierung cr end eine fak-
tischeGarantie, welche die Wiederkehreines sol·en ZUstaUdes
unmöglichmache, sei es in Form eines Ministerverant-
ivortlichkeitggesetzes, sei es dadurch,daß vor der Erthei-
lung der Judemnität das Budget fiir berathen und
gesetzlichfestgestelltwerde-, oder-sei es schließlichdurcheinen
P ersonenwech sel in einigenMinisterien. Andererseitskniipfen
Diejenigen,welche dem Jndemiiitätsgesetzzuftimmten, große
Hoffnungenan die dndUtcheingetreteneBeendigungder »budget-"

tosen Regierung; wir ivollen hoffen, daßdiesesichverwirklichen
mögen Und daß sichdie BefürchtungenDerer, welche dagegen
stimmten, als falsch erweisen! » ,

Jn der Sitzung vom 4. d. Mts. beschäftigtesichdas Haus
mit Wahlprüfiingen. Es wurde die Wahl des Abgeord-
neten v. Zander für ungültigerklärt, die der Abgeordneten
v. Brandt, Hippel nnd Schollmeyer zur naheren Pra-
fung an die Abtheilung zurückgewiesen. « ,

Die Regierung hat dein AbgeordnetenhauiedieJetzt rgtisis
zirten Friedensoerträge mitOestreich, Vettern-» Urs-
temberg und Baden mitgetheilt. Jn Bezugauf dlklemgmBE-

stiiiiniungen, zu denen die verfassungsnIclizlgeZustimmung des

Landtages nothwendig ist, werden demnächstVorlagen gemacht
werden.

·

Am Montag ist auch der Frieden mit Hesen-Darm-
stadt abgeschlossenworden. Preußen gewinntdur denselben
20 Quadratmeilen Landes.

Die Regierunghat dein Abgeordnetenhauseein Gesetzvor-

gelegt,betreffenddie Pensionserhöhung für die im Kriege
invalide gewordenen, sowie für die überhauptdurch den aktiven
Militärdienst verstümmelteti odererblindeten Offiziere der Linie
Und Landwehr und die oberen Militärbeamten, und die Unter-

stützungder Wittwen und Kinder der im Kriege gebliebenen
MilitärpersonendesselbenRanges.

»

Das Herrenhaus hat in seiner Sitzung am 3.»d. Mis.

verschiedeneVorlagen der Regierungangenommen, in seinen
Sitzungen am 4. und beschäftigtees sichmit der oktroyir-
ten Verordnung über die Aufhebun der Wuchergesetze.
Die Kommission des Hauses hat dieiseAufhebungnicht ge-

billigt, sie empfahl dem Hause den Gesetzentwurfin folgender
Fassung anzunehmen:

»

»§ l. Die bestehendenBeschränkungendes vertrags-
mäßigenZinssatzes und der Höhe der Conventionalftrafen,
welche statt der Zinsen für denFallder zur bestimmten Zeit

nicht erfolgendenRückzahlungeines Darlehnsbedungen wor-

den, sind für Darlehne, zu derenSicherheitnicht unbeweg-
liches Eigenthum verpfändetwird, insofernaufgehoben,»daß
für solche Darlehne währendder Zeit, wo die preußische
Bank ihren Zinssatz über das, für den allgemeinen Verkehr
bestehendegesetzlicheMaß erhöht,höhereZinsen, und zwar
bis zu dem Zinssatzevereinbart werden dürfen, ivelchen die

Bank als ihren höchsteninnerhalb der drei, dem Abschluß
des DarlehnsgesehäftesvorhergehendenTags

im »Staats-
Anzeiger«öffentlichbekannt gemachthat. ergleichenDar-
lehne kann der Schuldner-,auch wenn ein spätererZahlungs-
termin verabredet ist, jederzeitkündigenund nachAblan einer

dreimonailichenFrist zurück-zahlen,sofern der Zinssatz oder
die Conventionalstrafedie bis zu dem Erlaß diesesGesetzes
erlaubte Höhe übersteigt. .

§ 2. Wird die Zahlung eines solchenKapitals verzögert,
sahn-ist, wenn ein höherer,als. der für

diesöäerungszinsenLbestehendeZinssatz bedungen war, dieserhöhere inesatz auch
fUt die Zögerungszinsenmaßgebend.

§ Z. Die privatrechtlichenBestimmungen in Ansehung
der Zinsen von Zinsen und die für die gewerblichenPfand-
1eih.Anstalten gegebenen Vorschriften werden durch dieses
Gesetz nicht geändert.
§ 4. Dieses Gesetz tritt an die Stelle der unterm

12. Mai 1866 auf Grund des Art. 63 der Verfassungs-

åirksindeerlassenen Verordnung über die vertragsmäßigen
in en.«

Das Herrenhaus ift diesem Vorschlage der Kommission
beigetreten,und somitist die Verordnung, welche die Wucher-
gesetze aufhebt, nngiiltig. Dem Geschäftsverkehrerwachsen
dadurch von Neuem die alten Beschränkungen,welche man

glücklichbeseitigt glaubte. Gott bessere es!

Wie es heißt, beabsichtigt die Regierungden Kammern
eine Vorlage über die Aufhebung des Salznionopols zu
machen. Wir haben uiis in diesem Blatte schon wiederholt
über die Nachtheile dieses Monopols ausgesprochen, und
würden wir eine solcheMaßregelmit Freuden begrüßen.

Jn den nächstenTagen beginnen die Berathungen über
die Regierungsvorlage, betreffend die Einverleibung des
KönigreichsHannover, des KurfürstenthunisHessen, des
Herzogthums Nassau und der freien Stadt Frankfurt
a. M. in den preußischenStaat.

Die Kommission, welche das Wahlgesetz für den

Reichstag des norddeutschen Bundes zu berathenhat,
hat ihre Arbeiten beendet. Wir haben uns über diesen

.Gegenstand an einer andern Stelle unseres Blattes aus-

gesprochen.
Einen der Hauptgegenstäiidefür die Berathung des

Landtages bildet noch die Anleiheforderung der Regie-
rung. Die Kommission, welche diese Vorlageberäth,hat
ihre Arbeiten noch nicht beendet. Wahrscheinlichdürftedie For-
derung der Re ierung, einen Theil der Anleihe zur Wiederher-
stellung des taatsschatzes zu benutzen, großen Widerstand
finden, da die zirislose Aufspeicherungvon Geld, für welches
man selbst Zinsen bezahlenmuß, wirthschaftlichsichnicht zu
rechtfertigenscheint.Dein Einwande, daß man vielleicht sehr
bald genöthigtsein wird, das Schwert zu ziehen, um das
jetzt Eroberte zu behaupten, wird man voranssichilich dadurch
be egnen, daß man der Regierung die für den Staatsschatz
geforderteSumme nicht ein für allemal, sondern nur auf
einige Jahre bewilligt. Dann, so glaubt man, Würden sich
unsereVerhältnissewieder so befestigt haben, daß sobald kein
Krieg mehr zu erwarten sein wird, und es kann alsdann,
wenn nian überhaupteinen Staatsschatz will, derselbe ja all-

mähli aus den jährlichenUeberschüssenangesammeltwrrdein
Jedenfallsaber wird man darauf dringen, daß der Staats-
schatzund seine Verwendungunter der Kontrolle der Landes-

vertretung stehen.

Das norddeutsche Parlament und seine Stellung.
Noch immer werden zwar Stimmen laut, welche das Zu-

standekommen des norddeutschen Parlamentes ganz in
Frage stellen, und meinen, eswerde wohl fürs erste bei

dem Bündniß der einzelnen-- Fürsten mit dem Köpfe von

Preußen bleiben- dUkckZWelchesdiesem die militaris e und

diplomatischeFührung übertragenwird.

Es ist allerdings moglich, daß diese Propheten recht be-

halten, aber wir glauben nicht recht daran, und deshalb
wollen wir uns durch solcheStimmen nicht abhalten lassen,
eini e Worte über die Stellung des bevorstehendennord-

e deut ehen Parlamentes zu sagen-
Allerdings wird dieselbe neben dein preußischenAbge-

ordnetenhauseeine sehr schwierige Stellung haben, da dem



letzteren, welches wohl den größten Theil der preußischen
Mitglieder des Parlamentes, also die Mehrheitderselben, in

seinen Reihen zählen wird, ganz bestimmte Rechte inne-

wohnen, währendüber die Rechte des deutschen Parla-
mentes noch nichts bestimmt ist. Um so mehr haben
diejenigen, welche an dem Zustandekommendes deutschen
Parlamentes mitarbeiten, von vorn herein die Pflicht,
irgend welche positiveBestimmungenüber die Rechte des

Parlamentes, über die Bedeutungseiner Beschlüssezu fassen.
Dies scheint man aber nicht zu berücksichtien, im Gegen-
theil, man scheintdie Bedeutungslosig eit des Parla-
mentes rechtdeutlichvor aller Welt Augen konstatiren zu
wollen, indem man es gleich in dem Wahlgesetzausspricht,
daß dasselbe nur eine berathende Stimme haben soll.
Hoffentlich fällt diese Bestimmung dei den Berathungen des

Gesetzes im Abgeordnetenhause,denn wir glauben nicht, daß
eine parlamentarische Körperschaftselbst auf solche-Weise da-

zu beitragenwird ein Parlament zu schaffen, welches eigent-
lich keine Bedeutung für das Staatsleben hat, also doch nur

dazu beitragen kann, den Parlamentarismus selbst in Miß-
kredit zu bringen«

Wenn aber schon die Bezeichnung des Parlamentes als
eines berathenden die Bedeutung des Parlamentes herabdrückt,
so würde sie vollständigvernichtet werden, wenn man, wie
es die Regierung will, den Mitgliedern des Parlamentes
nicht die volle Redefreiheit garantirte· Die Regierung
und ihre Freunde berufen sich, indem sie die Aufnahme eines
dem Artikel 84 der preußischenVerfassung entsprechenden
Artikels in das Reichswahlgesetzbekämpfen,darauf, daß ein

solcher Paragraph ja auch in dem Reichswahlgesetzvon 1849

nicht enthalten sei. Dieser Grund kann aber nicht stichhaltig
sein, denn das Reichswahlgesetz von 1849 setzt die Pro-
klamirung der Reichsverfassung und der Grund-

rechte voraus, wodurch ja der Schutz den Abgeordnetenhin-
länglichgewährleistetwar. Ein Jeder wird einsehen, daß
ein Parlament, dessen Mitglieder nicht eines solchenSchutzes
genießen,u einem wesenlosen Phantom herabsinkt, an

dem sich inder, die den Schein für die Wirklichkeit halten,
erfreuen können, dem aber ernfthafte Leute nicht das Wohl

und Wehe eines Staates anvertrauen können. Wenn dies
schon im All emeinen gesagt werden kann, um wie viel mehr
von einem Parlament,dessen Mitglieder aus Ländern ge-
wählt sind, in denen anz verschiedeneStrafgesetzeherrschen.
Da kann es sehr leichtkommen, daß einmal die ganze Op-
position vor die Gerichte gestellt wird, und daß alsdann ein
Theil derselben wegen Hochverraths, ein Theil vielleichtnur

wegen leichten politischenVergehen-sverurtheilt wird, während
ein anderer Theil gänzlichfreigesprochenwird. Wir haben
das schon erlebt in den Prozessen gegen die Reichstagsab-
geordneten, die im Jahre 1849 nach der Abberufungdurch
ihre Regierungen im Parlamente geblieben wach und fortge-
’tagt hatten, bis die Versammlung schließlichinStuttgart

mit Gewalt gesprengt und die Mitglieder verjagt wurden.

Diesen Männern wurde in einzelnen Staaten der Prozeßge-
macht. Jn einigen Ländern wurden sie freigesprochen,in
anderen zu leichtenStrafen, in nochanderen, wie in Preußen,
zur Todesstrafeoder zu lebenslänglichemZuchthaus verurtheilt!
Und auf welchen Grund hin wurde die Anklage erhoben und
das Urtheilgefällt? Auf den Grund, daß ihnen nach der

Abberufung durch ihre resp. Regierungen die gesetzlicheUn-

verantwortlichkeitfür -- ihre Aeußerungenund Abstimmungen
nicht mehr zur Seite gestanden habe, also gerade deßhalb,
weil ihnen von der Zeit ab der Schutz gefehlt at, den die

jetzigeRegierung ganz aus dem Gesetzefortgela en hat, und

von dem ihre übereifrien Freunde jetzt erklären, daß seine
Einfügung in das Gesetz,wenn das Abgeordnetenhausdie-

selbe vornehmen sollte, das Zustandekommendes ganzen Ge-
setzes, d. h. also die Berufung des Parlamentes selbst ge-
fährde. Wir würden das Scheitern des Planes, ein gemein-
sames Parlament, wenn auch vorläusi nur für Norddeutsch-
land zusammenzuberufen, sehr lebhaftbedauern, aber wir
wüsrdendoch lieber sehen, daß der Plan scheitert,
als daß man ein Parlament berufe, dessen Mit-

glieder in ihrer Redefreiheit beschränkt sind, und

dessen Beschlüsse keine bindende Kraft haben
würden· Ein solches Parlament würde, um ein bekanntes
Bild zu gebrauchen, ein Messer ohne Klinge sein, an

dem der Griff fehlt.
—

Rath und Hulfe sur Diejenigen,
welche an Gesichtsfchwäche leiden und namentlich durch

angeftrengtes Studiren und aiigreifende Arbeit den

Augen geschadet haben.
Seit meinen Jugendjahren hatte auch ich die leidige Gewohn-

heit, die Stille der Nacht wissenschaftlichen Arbeiten zu widmen.

Sowohl hierdurch,»alsdurch viele angreifende optische und feine
mathematischeAusfuhrungenwar meine Sehkraft so sehr geschwächt,
daß ich um so mehr den volligen Verlust derselben befürchtenmußte,
als sicheine fortwährendeentzündlicheDisposition eingestellt hatte,
welche mehrjährigenVerordnungen der geschicktestenAerzte nicht
weichen wollte. Unter diesen betriibenden Umständen elang es

mir, ein Mittel zu finden, welches ich nun schonseit vierzig Jahren
mit dem ausgezeichnetstenErfolge gebrauche. Es hat nicht allein

jene fortdauernde Entzündung vollständig beseitigt, sondern auch
meinen Augendie volle Schärfe und Kraft wiedergegeben, so daß
ich jetzt, wo ich das 75. Lebensjahr antrete, ohne Brille die feinste
Schrift lese und mich, wie in meiner Jugend, noch der vollkom-

mensten Sehkraft erfreue. Dieselbe günstigeErfahrunghabe ich
auch bei Andern gemacht, unter welchen sich Mehrere befinden,
welche früher, selbst mit den schärfstenBrillen bewaffnet, ihren
Geschäften kaum noch vorzustehenvermochten. Sie haben bei be-

harrlichem Gebrauchedie es Mittels die Brille hinweggeworfen
und die frühere naturliche Schärfe ihres Gesichts wieder erlan t.

Dieses Wafchmittel ist eine wohlriechende Essenz, deren e-

standtheile die Fenchelpflanzeist. Dieselbe enthält weder Drastica

noch Nawoth Uvchmetallische oder sonstige schädlicheBestand-
theile. Die Bereitung der Essenz erfordert indesseneine verwickelte

chemischeBehandlung,und ich bemerke daher, daß ich dieselbe seit
längerer Zeit in vor iiglicher Güte von dem hiesigenChemiker,
Herrn Apotheker Geiß, beziehe; derselbe liefert die Flasche für
einen Thaler, und ist gern erbötig,dieselbe nebst Gebrauchs-An-
weisungauch auswärts zu versenden. Ich rathe daher den Leiden-
den, die Essenz von hier zu beziehen, indem eine solche Flasche
auf lange Zeit zum Gebrauche zureicht, da nur etwas Weniges,
mit Flußwasser emischt, eine milchartige Flüssigkeitbildet, womit

Morgens und Agbends,wie auch nach angreifendenArbeiten, die

Umgebundes Auges befeuchtet»wird.Die Wirkungist
hiöcht wohlt ätig und erquickend,und ethalt Und befördert zug eich
die Frischeder Hautfarbe. » «

Es wird mich freuen, wenn vorzuglich Denen dadurch gehol-
fen wird, welche bei dem rastlvsen Streben nach dem Lichte der

sWahrheit oft das eigene Licht ihrer Augen gefärhden und ein.

büßenmüssen. Vielleicht ·kannauch durch den Gebrauch dieses
Mittels das leider in der jungen Welt so sehr zur Mode gekom-
mene entstellende Brillentragenvermindert werden, da dieses in

den meisten Fällen die Augenmehr verdirbt als verbessert. Brillen
können nur einer fehlerhaften Organisation des Auges zu Hülfe
kommen, aber nie gesunde oder geschwächteAugen stärken und

verbe ern·

ken, a. d. Elbe. Dr. Nomershaufew
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